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Der nationale Mobilfunkmarkt in Deutschland wird 
derzeit von den drei etablierten Mobilfunknetzbetrei-
bern Telekom Deutschland, Vodafone und Telefóni-
ca O2 dominiert. Neben den Netzbetreibern sind auf 
dem deutschen Markt Diensteanbieter vertreten, die 
entweder kein eigenes Netz oder lediglich ein Kern-
netz haben und auf Vorleistungen der Netzbetreiber 
angewiesen sind. Die beiden großen Anbieter in die-
sem Marktsegment sind 1&1 und freenet. Gemein-
sam erzielen sie im Jahr 2021 etwa 16 Prozent der 
Serviceumsätze im deutschen Mobilfunkmarkt. [1]

Wettbewerbsparameter im Mobilfunk sind neben der 
Netzabdeckung und der Netzqualität vor allem die 

Preise. Studien zeigen, dass die Endkundenpreise 
auf dem deutschen Mobilfunkmarkt im internationa-
len Vergleich eher im Mittelfeld liegen und dass für 
die Intensität des Preiswettbewerbs vor allem die 
Diensteanbieter eine wichtige Rolle spielen. [2] Grün-
de für den weniger stark ausgeprägten Wettbewerb 
zwischen den etablierten Netzbetreibern sind, dass 
sie über vergleichbare Marktanteile und Geschäfts-
modelle verfügen. Zudem begegnen sie sich in dieser 
Konstellation auch auf anderen nationalen Telekom-
munikationsmärkten in Europa. Einiges spricht dafür, 
dass diese Konstellation die Wettbewerbsintensität 
zwischen den Netzbetreibern schwächt. [3] Noch 
nicht absehbar ist, ob sich das durch einen vierten 
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Netzbetreiber ändert. 1&1 besitzt seit 2019 Mobilfunk-
frequenzen und baut gegenwärtig sein Netz auf, wel-
ches im Jahr 2023 in Betrieb gehen soll. Vor diesem 
Hintergrund ist die Sicherung des Wettbewerbs, der 
von Diensteanbietern ausgeht, von besonderer Be-
deutung.

Um auf dem Endkundenmarkt für Mobilfunkdienste 
bestehen zu können, benötigen Dienstanbieter Zu-
gang zu Vorleistungen der Netzbetreiber zu ange-
messenen Bedingungen. Voraussetzung dafür ist ein 
funktionsfähiger Vorleistungsmarkt. Ist der nicht vor-
handen, sollte der Zugang zu Vorleistungen über Auf-
lagen für Netzbetreiber sichergestellt werden.

Vieles deutet darauf hin, dass der Markt für Vor-
leistungen zur Erbringung von Mobilfunkdiensten in 
Deutschland ohne Auflagen nicht vollständig funk-
tionsfähig ist. [4] Die bisherigen Erfahrungen bestäti-
gen das. Bei der Frequenzauktion 2015 (LTE) gab es 
keine Diensteanbieterverpflichtung. In der Folge kam 
es teilweise über längere Zeiträume zu keinen frei-
willigen Vereinbarungen über den Zugang von Dienst-
anbietern zum 4G-Netz. Bei der Vergabe der 5G-Fre-
quenzen im Jahr 2019 hat die Bundesnetzagentur 
den Netzbetreibern ein Verhandlungsgebot auferlegt. 
Es beinhaltet zwar eine Pflicht für Netzbetreiber zur 
Aufnahme von Verhandlungen mit Dienstanbietern, 
stellt aber keinen Anspruch auf einen erfolgreichen 
Abschluss dieser Verhandlungen dar. Auch auf dieser 
Grundlage sind Verhandlungen mit den Netzbetrei-
bern, wie die Monopolkommission feststellt, schwierig 
und verlaufen teilweise erfolglos. [5]

Insoweit ist derzeit nicht klar erkennbar, dass bei 
einem nicht oder schlecht funktionierenden Markt für 
den Zugang zu Vorleistungen für das Angebot von 
Mobilfunkdiensten ein Verhandlungsgebot ausreicht, 
um eine nachhaltige Schädigung des Dienstewettbe-
werbs zu verhindern. 

Sollten weiterhin positive Erfahrungen mit dem Ver-
handlungsgebot ausbleiben, empfiehlt die Monopol-

kommission zu prüfen, ob bei der nächsten Frequenz-
vergabe den MNOs eine Diensteanbieterverpflichtung 
gemäß § 105 TKG auferlegt werden sollte. [6]
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